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Editorial 

 
Sehr geehrte Leserin, 

sehr geehrter Leser, 

 
einmal mehr hat sich der BGH zu einer 

grundlegenden Kehrtwende in seiner 

Rechtsprechung entschlossen und erneut 

war die Änderung leider zum Nachteil 

der Vermieterseite. Der Vermieter 

bedarf danach zur Erhöhung der Vo-

rauszahlungen nach § 560 Abs. 4 BGB 

nicht nur wie bisher einer formell ord-

nungsgemäße Abrechnung, sie muss 

künftig auch inhaltlich richtig sein. Die 

Richter vom VIII. Zivilsenat erläuterten, 

dass ihnen bewusst sei, dass hierdurch 

weitere Bereiche zum Streiten erschlos-

sen würden. Da der Vermieter eine 

korrekte Abrechnung schulde, könne es 

aber nicht richtig sein, wenn dieser aus 

einer Pflichtverletzung – wenn auch nur 

vorübergehend bis zur nächsten Ab-

rechnung – monetäre Vorteile zöge. 

 

Nunmehr steht aber zu befürchten, dass 

sich bei dreisten Mietern der Sachver-

halt genau umgekehrt entwickeln wird. 

Nach § 560 Abs. 4 BGB kann jede 

Vertragspartei durch Erklärung in Text-

form eine „Anpassung auf eine ange-

messene Höhe vornehmen“. Mieter 

können nun einwenden, die Abrechnung 

weise einen Fehler auf, etwa weil die 

Hausmeisterkosten unangemessen hoch 

ausfielen und erklären im Anschluss 

auch eine Reduzierung der Bk-

Vorauszahlungen. Auch ist zu erwarten, 

dass die Textbausteinsammlung ein-

schlägiger Kanzleien neben dem Ein-

spruch der Bk-Abrechnung künftig auch 

automatisch die Reduzierung der Vo-

rauszahlungen mit umfassen wird. Wir 

sehen einmal mehr einer erneuten Bele-

bung der Abrechnungsstreitigkeiten 

entgegen und hoffen vermutlich vergeb-

lich, dass sie einmal ausbleiben möge. 

 

 

  

 

 

 

 

Kurze Meldungen 
 
 

 

 

 

Wann ist ein Studentenwohnheim ein 

Studentenwohnheim? 

 

Der Vermieter betrieb ein Studenten-

wohnheim mit 67 Wohnräumen. Die 

Mietverträge wurden für 1 Jahr ge-

schlossen und verlängerten sich semes-

terweise, wenn nicht binnen 3 Monate 

vor Semesterende gekündigt werde. Der 

Vermieter überwarf sich mit einem 

Studenten und nutzte die privilegierte 

Kündigungsmöglichkeit nach § 549 

Abs. 3 BGB. Zu Unrecht, wie der BGH 

befand. Er begründete dies damit, dass § 

549 BGB nicht einschlägig sei, weil 

kein Studentenwohnheim vorläge. Der 

Betrieb eines Studentenwohnheims 

erfordere die Festlegung eines Rota-

tionsprinzips bei der Vermietung, damit 

möglichst viele Studenten in den Ge-

nuss der Wohnheimnutzung kämen. 

Vorliegend hing die Mietdauer hin-

gegen von den Zufälligkeiten der stu-

dentischen Lebensplanung und dem 

Belieben der Vertragsparteien ab, BGH-

Urteil vom 13.6.2012, VIII ZR 92/11. 

 

Anerkenntnis durch Mangelbeseiti-

gungszusage 

 

Gibt der Werkunternehmer eine Zusage, 

den gerügten Mangel zu beseitigen, 

liegt hierin ein deklaratorisches Schuld-

anerkenntnis. Er kann im Streitfall 

anschließend nicht mehr einwenden, es 

läge kein Mangel vor. OLG Stuttgart, 

Urteil vom 21.12.2011 (3 U 92/11), IBR 

2012, 387. 

 

 

Vögel füttern stellt keinen Mangel 

dar 

 

Das Füttern von Vögeln auf dem Bal-

kon stellt nach Auffassung des LG 

Berlin ein sozialadäquates Verhalten 

dar. Eine Mietminderung durch andere 

Mieter könne hierauf nur dann gestützt 

werden, wenn die hiermit verbundenen 

Verschmutzungen durch Vogelkot ein 

unverhältnismäßiges Ausmaß annäh-

men. Urteil vom 21.5.2010 (65 S 

540/09), ZMR 2012, 441. 

 

Kellerflutung über Garagenrampe ist 

kein Versicherungsschaden 

 

Das OLG Oldenburg hat mit Beschluss 

vom 20.10.11 festgestellt, dass der beim 

Gebäudeeigentümer eingetretene Scha-

den durch Überschwemmung der Tief-

garage und der angrenzenden Keller 

keinen Versicherungsfall darstellt. 

Voraussetzung hierfür wäre es gewesen, 

dass es eine Überflutung von Grund und 

Boden gegeben hätte. Es müssten sich 

hierfür auf dem versicherten Grund-

stück, aber außerhalb des Gebäudes 

erhebliche Wassermengen ansammeln. 

Das sei vorliegend nicht passiert. Viel-

mehr habe sich das Wasser von der 

Straße aus den Weg in das Gebäude 

gebahnt, ohne sich zuvor angesammelt 

zu haben. Mangels Überschwemmung 

des Grundstücks liege kein Schaden der 

Elementarversicherung vor, (5 U 

160/119), ZMR 2012, 491. 

 

Notwendige Übereinstimmung von 

Umlagevereinbarung im Mietvertrag 

und Bk-Abrechnung 

 

Nach Auffassung des KG Berlin ist eine 

Abrechnung formell unwirksam, wenn 

sich die Bezeichnung in der Abrech-

nung nicht an denen des Mietvertrags 

genau orientiert. Im Mietvertrag sei 

geregelt, welche Kosten der Mieter zu 

tragen habe. Die geschuldete Zusam-

menstellung der Gesamtkosten habe 

sich daher i.d.R. an den im Mietvertrag 

genannten und auf den Mieter abge-

wälzten Nebenkostenpositionen zu 

orientieren. Denn regelmäßig nur unter 

Einhaltung dieser im Mietvertrag struk-

turell vorgegebenen Aufgliederung in 

der Abrechnung könne der Mieter selb-

ständig und in der gebotenen einfachen 

Weise erkennen, ob auch nur solche 

Kosten in der Abrechnung berücksich-

tigt wurden, die er nach dem Mietver-

trags schulde . Die Vermieterin hatte die 

Abrechnung nicht in dieser „gebotenen 

Form“ aufgegliedert, so dass die Beru-

fung der Vermieterin gegen das klage-

abweisende Urteil als unbegründet 

zurückgewiesen wurde, Urteil vom 

16.2.2012, (8 U 124/11), WuM 2012, 

273 

           Es grüßt herzlich  

Ihr Anwalt 

 

Heinz G. Schultze 

http://www.bundesgerichtshof.de/
Schultze
Kommentar zu Text
(4) Sind Betriebskostenvorauszahlungen vereinbart worden, so kann jede Vertragspartei nach einer Abrechnungdurch Erklärung in Textform eine Anpassung auf eine angemessene Höhe vornehmen.

Schultze
Kommentar zu Text
(3) Für Wohnraum in einem Studenten- oder Jugendwohnheim gelten die §§ 557 bis 561 sowie die §§ 573, 573a,573d Abs. 1 und §§ 575, 575a Abs. 1, §§ 577, 577a nicht.
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Immobilienrecht 
 

Kein arglistiges Verschweigen von Mängeln bei nur unklarer Ursache 
 

 
 
Der Verkäufer eines Wohnhau-

ses in Berlin sah sich alsbald 

nach dem Verkauf dem Vorwurf 

ausgesetzt, er habe einen Mangel 

am Haus arglistig verschwiegen. 

Nach dem Kauf stellte sich he-

raus, dass die Abdichtung des 

Bauwerks mangelhaft war und 

daher Feuchtigkeit eindringt und 

in den Kellerwänden aufsteigt. 

Die Käufer verlangten daher 

vom Verkäufer Schadensersatz 

in Höhe von 132.000 €. Dieser 

Betrag sei erforderlich, um die 

fehlende Horizontalabdichtung 

einzubauen und die Dachrinne 

zu richten. 

 

Der Verkäufer hatte die Gewähr-

leistung für die Immobilie aus-

geschlossen. Die Käufer beriefen 

sich auf § 444 BGB, wonach der 

Verkäufer sich auf einen Ge-

währleistungsausschluss nicht 

berufen könne, wenn der Mangel 

arglistig verschwiegen worden 

sei. Der Verkäufer meinte hin-

gegen, dass bei der Besichtigung 

Feuchtigkeitsflecken im Keller 

ersichtlich waren und man hie-

rüber und über die ihm unbe-

kannten Ursachen gesprochen 

habe. 

 

Der für das Immobilienkaufrecht 

zuständige V. Zivilsenat führte 

im Urteil vom 16.3.2012 aus, 

dass das verkaufte Haus einen 

Sachmangel im Sinne des § 434 

Abs. 1 Nr. 2 BGB aufweise. 

Bereits die Feuchtigkeit des 

Kellers (und nicht erst die Ge-

fahr von Feuchtigkeit in den 

Wänden der darüber liegenden 

Wohnräume) stelle einen Man-

gel dar. Richtig sei zwar, dass 

bei Häusern, die zu einer Zeit 

errichtet wurden, als Kellerab-

dichtungen noch nicht üblich 

waren, nicht jede Feuchtigkeit 

im Keller einen Sachmangel 

begründe (BGH-Urteil vom 

7.11.2008, V ZR 138/07, BGH-

Urteil vom 29.3.2009, V ZR 

30/08 – ZIV 2009, 17). Im Ein-

zelnen sei aber von Bedeutung, 

ob die Immobilie in einem sa-

nierten Zustand verkauft wurde, 

der Keller Wohnzwecken diente, 

welcher Zustand bei der Besich-

tigung erkennbar war und wie 

stark die Feuchtigkeitserschei-

nungen seien. Der bei Altbauten 

übliche Standard sei dann nicht 

maßgebend, wenn die Parteien 

eine abweichende Beschaffen-

heit vereinbart hätten oder wenn 

diese für die nach dem Vertrag 

vorausgesetzte Verwendung 

(z.B. Nutzung als Aufenthalts-

raum) erforderlich sei. Zur Soll-

beschaffenheit der Kaufsache 

gehörten nach § 434 Abs. 1 BGB 

daher zudem die Eigenschaften, 

die der Käufer nach den öffentli-

chen Äußerungen des Verkäu-

fers oder der von ihm beauftrag-

ten Gehilfen erwarten darf, wozu 

auch die Angaben in einem Ex-

posé gehörten. Im Exposé des 

Verkäufers sei erwähnt, dass das 

Souterrain „nicht wirklich Kel-

ler“ sei und das 37m² große 

Zimmer zur Nutzung als Gäste-

zimmer, Büro, Club oder Biblio-

thek geeignet sei.  

 

Ansprüche könnten die Käufer 

hieraus jedoch nur ableiten, 

wenn der Mangel arglistig ver-

schwiegen worden sei, weil die 

Haftung im Übrigen insoweit 

ausgeschlossen sei, § 444 BGB. 

Allein das Unterlassen eines 

Hinweises des Verkäufers, dass 

er sich über die Ursache der 

sichtbaren Symptome eines 

Mangels (Feuchtigkeitsflecken) 

nicht sicher sei, stelle kein arg-

listiges Verschweigen des Man-

gels dar.  

 

Bei einem Verkauf eines Gebäu-

des bestehe die Pflicht nur zur 

Offenbarung verborgener Män-

gel oder von Umständen, die 

nach der Erfahrung die Schluss-

folgerung auf die Entstehung 

und Entwicklung bestimmter 

Mängel erlaubten. Hinzu kom-

men müsse, dass es sich um 

Umstände handele, die für den 

Entschluss des Käufers von Be-

deutung seien, insbesondere 

wenn sie geeignet seien, die 

beabsichtigte Nutzung erheblich 

zu mindern. 

 

Bei den Mängeln, die einer Be-

sichtigung zugänglich und damit 

ohne weiteres erkennbar seien, 

bestünde dagegen keine Offen-

barungspflicht. Der Käufer kön-

ne insoweit eine Aufklärung 

nicht erwarten, weil er diese 

Mängel bei der im eigenen Inte-

resse gebotenen Sorgfalt selbst 

wahrnehmen könne. Nicht ohne 

weiteres erkennbar seien indes-

sen solche Mängel, von denen 

bei einer Besichtigung zwar 

Spuren zu erkennen seien, die 

aber keinen tragfähigen Rück-

schluss auf Art und Umfang des 

Mangels erlaubten. In diesen 

Fällen müsse der Verkäufer ge-

mäß seinem Kenntnisstand auf-

klären und dürfe sein konkretes 

Wissen nicht zurückhalten 

(Urteil vom 20.10.2000, V ZR 

285/99 und Urteil vom 

12.1.2001, V ZR 322/99). 

 

Schultze
Kommentar zu Text
§ 444 HaftungsausschlussAuf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des Käufers wegen eines Mangels ausgeschlossen oderbeschränkt werden, kann sich der Verkäufer nicht berufen, soweit er den Mangel arglistig verschwiegen oder eineGarantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.

Schultze
Kommentar zu Text
(1) Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweitdie Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist die Sache frei von Sachmängeln,1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet, sonst2. wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen dergleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann.
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Voraussetzung für ein vorsätzli-

ches Verschweigen eines Man-

gels sei jedoch stets, dass der 

Verkäufer den konkreten Mangel 

kenne oder für möglich erachte. 

Der Verkäufer hätte keine posi-

tive Kenntnis von Feuchtigkeits-

schäden gehabt. Mithin käme 

nur arglistiges Verschweigen in 

Form eines bedingten Vorsatzes 

in Frage. Dies wiederum setzte 

voraus, dass der Verkäufer von 

den äußeren Mangelerscheinun-

gen (Feuchtigkeitsflecke) auf die 

Ursache einer fehlenden Keller-

abdichtung schließen  konnte 

und dies nicht offenbart habe. 

Davon sei nicht auszugehen. Es 

habe lediglich über die Ursachen 

Unsicherheiten gegeben. Allein, 

dass bestimmte Fragen vom 

Verkäufer falsch beantwortet 

wurden, begründe noch nicht 

den Vorwurf der Arglist, weil 

keine Angaben „ins Blaue hi-

nein“ gemacht worden seien, 

sondern lediglich Vermutungen 

angestellt wurden, die als solche 

auch erkennbar gewesen wären. 

 

Mangels arglistigem Verschwei-

gen sei daher der Gewährleis-

tungsausschluss des Verkäufers 

wirksam. Die Käufer hätten kei-

ne Mängelrechte gegen den Ver-

käufer (V ZR 18/11). 
 

 

 

 

Mietrecht 
 

BGH vollzieht Kehrtwende bei der Erhöhung von Bk-Vorauszahlungen 

 

 
 

Der Mieter schuldete knapp 200 

€ Grundmiete sowie Vorauszah-

lungen auf die Betriebskosten 

von zunächst 40 € monatlich. Im 

Anschluss auf Betriebskostenab-

rechnungen erhöhte der Vermie-

ter die Vorauszahlungen auf 70 

€, 80 € und 2008 schließlich auf 

90 €. Seit 2010 wurde die Vo-

rauszahlungen wieder auf 70 € 

reduziert. Der Mieter erhob je-

weils konkrete Einwendungen 

gegen die Abrechnungen. Hin-

sichtlich der nach Wohnflächen-

verhältnis abzurechnenden Kos-

ten für Wasser und Abwasser 

monierte er das Fehlen eines 

Verteilungsschlüssels. Die Ab-

rechnung enthalte insoweit nur 

die Bezeichnung „Festbetrag“. 

Die Abrechnung dieser Position 

sei formell rechtswidrig und 

könne daher keine Zahlungs-

pflichten auslösen. 

 

Hinsichtlich des Hausmeisters 

sei nicht ersichtlich, welche um-

lagefähigen Kosten insoweit 

umgelegt würden, weil die Rei-

nigung von Treppenhaus und 

Hof sowie die Gartenarbeit auf-

grund der mietvertraglichen 

Regelung den Mietern zugewie-

sen sei. 

 

Die Hausverwaltung des Ver-

mieters kündigte das Mietver-

hältnis mit Schreiben vom 

11.11.2009 fristlos und hilfswei-

se ordentlich. Begründet wurde 

die Kündigung mit angeblichen 

Zahlungsrückständen auf die 

Miete in Höhe von rund 2.900 €. 

 

Nachdem der Mieter nicht aus-

zog, erhob der Vermieter Räu-

mungsklage. In den Vorinstan-

zen wurde die Rechtsansicht des 

Mieters hinsichtlich der formel-

len Mängel bestätigt. Die Kosten 

des Hausmeisters wurden vom 

Vermieter nicht weiter unter-

setzt. Der Rechtsstreit zog sich 

schließlich bis zum BGH. Die 

Richter des Mietrechtssenates 

stellten in ihrem Urteil vom 

15.5.2012 fest, dass die Kündi-

gungen unwirksam seien. Der 

Mieter befände sich mit Miet-

zahlungen nicht in Verzug. Da-

bei bestätigte er die Einwendun-

gen des Mieters gegen die Be-

triebskostenabrechnungen. So-

weit diese hinsichtlich der Was-

ser- und Abwasserkosten formell 

unwirksam seien, könne der 

Vermieter hierauf keine Anpas-

sung der Vorauszahlungen nach 

§ 560 BGB gründen. 

 

Hinsichtlich der Hausmeister-

kosten handele es sich nur um 

einen materiellen Mangel der 

Betriebskostenabrechnung. Nach 

§ 560 Abs. 4 BGB könne jede 

Partei nach einer Abrechnung 

der Betriebskosten durch Erklä-

rung in Textform eine Anpas-

sung der Vorauszahlungen auf 

eine angemessene Höhe vor-

nehmen. Hierfür genügte nach 

der bisherigen Rechtsprechung 

des BGH eine formell richtige 

Abrechnung. Auf die inhaltliche 

Abrechnung kam es nicht an 

(BGH-Urteil vom 28.11.2007, 

VIII ZR 145/07, ZIV 2008, 3, 

BGH-Urteil vom 25.11.2009, 

VIII ZR 322/08, BGH-Urteil 

vom 16.6.2010, VIII ZR 

258/09). Diese Rechtsprechung 

gab der BGH nunmehr im Urteil 

vom 15.5.2012 auf. Zur Begrün-

dung hieß es, dass die vormalige 

http://www.bundesgerichtshof.de/
Schultze
Kommentar zu Text
(4) Sind Betriebskostenvorauszahlungen vereinbart worden, so kann jede Vertragspartei nach einer Abrechnungdurch Erklärung in Textform eine Anpassung auf eine angemessene Höhe vornehmen.
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Rechtsprechung auf der Überle-

gung basierte, dass Streitigkeiten 

über die Richtigkeit der Abrech-

nung nicht die Mieterhöhung 

belasten solle, zumal über diese 

Beträge auch wiederum eine 

Abrechnung zu erteilen sei. 

Hierbei sei aber nicht berück-

sichtigt, dass mit der Anpassung 

eine möglichst realistische Be-

messung der Vorauszahlungen 

erreicht werden solle. Blieben 

inhaltliche Fehler, die das Ab-

rechnungsergebnis zu Lasten des 

Mieters veränderten, bei der 

Anpassung unberücksichtigt, 

hätte dies zur Folge, dass die 

Anpassung nicht mehr aus-

schließlich an den erhöhten Kos-

ten bemessen würden. Vielmehr 

eröffnete eine solche Verfah-

rensweise dem Vermieter die 

Möglichkeit, aufgrund einer 

fehlerhaften Abrechnung Vo-

rauszahlungen in einer Höhe zu 

erheben, die ihm bei korrekter 

Abrechnung nicht zustünden. 

Hinzu käme, dass der Vermieter 

zur Erstellung einer korrekten 

Abrechnung verpflichtete sei 

und es nicht hingenommen wer-

den könne, dass eine Vertrags-

partei aus der Verletzung eigener 

Vertragspflichten Vorteile zöge. 

Besonders gravierende Konse-

quenzen für den Mieter könnten 

sich ergeben, wenn sich aus den 

Erhöhungen der Vorauszahlun-

gen ein kündigungsrelevanter 

Mietrückstand aufbaue. In letzter 

Konsequenz könnte dies bedeu-

ten, dass der Vermieter das 

Mietverhältnis wegen Mietrück-

ständen beenden könnte, zu 

denen es überhaupt nur kommen 

konnte, weil er selbst eine feh-

lerhafte Abrechnung erstellt 

habe. Ein solches Ergebnis sei 

mit dem durch Art. 14 Abs. 1 

GG geschützten Besitzrecht des 

Mieters an der von ihm gemiete-

ten Wohnung als dem Mittel-

punkt seiner privaten Existenz 

nicht vereinbar. 

 

Eine Anpassung der Vorauszah-

lungen gemäß § 560 Abs. 4 BGB 

sei daher künftig nur insoweit 

wirksam, als sie auf einer auch 

inhaltlich korrekten Abrechnung 

beruhe. Die damit verbundene 

Konsequenz, dass der Streit über 

die inhaltliche Richtigkeit einer 

Abrechnung auch in einem 

Rechtsstreit über eine Klage auf 

Zahlung erhöhter Vorauszahlun-

gen oder eine auf Nichtzahlung 

derartiger Beträge gestützte 

Räumungsklage geklärt werden 

müsse und diesen ggf. verlän-

gert, sei hinzunehmen (VIII ZR 

246/11). 

 

 
 

Anforderungen an die Formulierung der Betriebskostenumlagevereinbarung 
 

Im Urteil vom 2.5.2012 erläuter-

te der BGH die Anforderungen 

an die Bestimmtheit der Verein-

barung der Umlage von Be-

triebskosten auf den Wohn-

raummieter. Der Mietvertrag sah 

zwar einen Vorauszahlungsbe-

trag für die Betriebskosten neben 

der Grundmiete vor und regelte 

auch, dass die Nebenkosten vom 

Mieter anteilig zu tragen seien. 

Mit keinem Wort war aber nach-

zulesen, welche Betriebskosten 

denn nun  der Mieter anteilig zu 

tragen hat. Auch ein Verweis auf 

die Betriebskostenverordnung 

oder die zurzeit des Mietver-

tragsabschlusses hierfür heran-

gezogene Anlage 3 zu § 27 der 

II. Berechnungsverordnung wur-

de nicht benannt. Der Mieter 

verweigerte daher die Nachzah-

lung von über 1000 € aus der 

Nebenkostenabrechnung für das 

Jahr 2007. Zurecht, wie der VIII. 

Zivilsenat in Einklang mit dem 

Berliner Berufungsgericht ent-

schied.  

 

Dem Mietvertrag müsse klar und 

eindeutig zu entnehmen sein, 

welche Kosten der Mieter zu 

tragen habe. Das sei nicht der 

Fall. Hierfür hätte die Verwei-

sung auf die gesetzlichen Rege-

lungen genügt, aber auch dies sei 

nicht erfolgt. Allein die Be-

zeichnung „Betriebskosten“ sei 

indessen zu unbestimmt (XII ZR 

88/10). Anmerkung: In Bezug 

auf die Übertragung von Schön-

heitsreparaturen ist der BGH 

offenbar großzügiger. Im Urteil 

vom 14.7.2004 (VIII ZR 339/03) 

hat der Wohnraummietsenat für 

die wirksame Übertragung der 

Schönheitsreparaturen weder die 

Bezugnahme auf die Legaldefi-

nition in der II. BVO, noch die 

explizite Aufzählung der einzel-

nen Schönheitsreparaturen ge-

fordert.

 

 

Ordentliche Kündigung wegen „kirchlichen Eigenbedarfs“ 

 
Mit Urteil vom 9.5.2012 gab der 

BGH einer Räumungsklage der 

evangelischen Kirche statt, 

nachdem der Mieter trotz ordent-

licher Kündigung nicht ausgezo-

gen war. Die Kirche benötigte 

nach eigenen Angaben das ge-

samte Gebäude, in dem sich die 

Mieterwohnung befand, um dort 

fortan eine diakonische Einrich-

tung zu betreiben. Das Gericht 

sah den ordentlichen Kündi-
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gungsgrund als gegeben an. Es 

sei gerichtsbekannt, dass sich die 

Immobilie in einem Stadtteil mit 

teilweise problematischer So-

zialstruktur befände. Es bestünde 

daher ein gesteigertes Interesse 

der Kirche daran, genau hier 

eine Beratungsstelle für Erzie-

hungs-, Ehe- und Lebensfragen 

zu eröffnen. Es handele sich 

insoweit nicht um eine Eigenbe-

darfskündigung nach § 573 Abs. 

2 Nr. 2 BGB, sondern vielmehr 

um eine Kündigung nach dem 

allgemeinen Tatbestand in Ab-

satz 1 (VIII ZR 238/11). 

 

 

Gewerbemietrecht 
 

Einseitige Bestimmung der Miethöhe durch Vermieter zulässig 
 

Der Bundesgerichtshof hat mit 

Urteil vom 9.5.2012 eine für die 

Kautelarpraxis wichtige Ent-

scheidung getroffen. Im Rechts-

streit stritten die Parteien über 

die Wirksamkeit einer Mietan-

passungsklausel. Ein Segelverein 

mietete mit Wirkung zum 

1.1.1996 eine Steganlage nebst 

Wasserfläche mit einem jährli-

chen Nutzungsentgelt in Höhe 

von 2.099 DM von der Wasser- 

und Schifffahrtsverwaltung des 

Bundes, kurz WSV an. Der Ver-

trag sah u.a. folgende Regelun-

gen vor: Das Vertragsverhältnis 

endet am 31.12.2002. Es verlän-

gert sich jedoch um ein Jahr, 

wenn es nicht 3 Monate vor Ab-

lauf eines Kalenderjahres vom 

Mieter gekündigt wird. Die Ver-

mieterin prüft nach Ablauf von 

jeweils 3 Jahren, erstmals zum 

1.1.1999, ob das Nutzungsent-

gelt noch ortsüblich oder sonst 

angemessen ist. Bei einer Ände-

rung setzt sie den zusätzlich oder 

den weniger zu zahlenden Be-

trag nach billigem Ermessen (§ 

315 BGB) fest und teilt dem 

Mieter die Höhe des künftig zu 

zahlenden Nutzungsentgelts mit. 

Nach einer ersten Entgeltanpas-

sung zum 1.1.1999 setzte die 

Vermieterin zum 1.1.2002 das 

jährliche Nutzungsentgelt auf 

1.639,20 € fest, was der Mieter 

akzeptierte. Eine weitere Ent-

geltanpassung auf 3.197 € wurde 

nach Verhandlungen der Par-

teien auf 2.049 € festgesetzt. Der 

Mieter bezahlte fortan die Er-

höhungsbeträge gleichwohl 

nicht, so dass sich die Vermiete-

rin zur Klage veranlasst sah. Die 

Klage hatte weder vor dem 

Amts- noch vor dem Landge-

richt Erfolg. Die Vorinstanzen 

meinten, die Mietanpassungs-

klausel verstoße gegen das 

AGB-rechtliche Transparenzge-

bot und benachteilige den Mieter 

unangemessen. Der BGH hob 

schließlich die Urteile auf und 

gab der Klage statt (XII ZR 

79/10). Eine Wertsicherungs-

klausel wie die vorliegende, 

unterfiele dem Gesetz über das 

Verbot der Verwendung von 

Preisklauseln bei der Bestim-

mung von Geldschulden. Es 

unterfalle indessen nicht dem 

Preisklauselverbot des § 1 Abs. 

1 PrKG. Die Klausel unterläge 

jedoch als vorformulierte Ver-

tragsbedingungen den Anforde-

rungen der §§ 305 ff BGB. Nach 

§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB könne 

sich eine unangemessene Be-

nachteiligung des Vertragspart-

ners dadurch ergeben, dass die 

Klausel nicht klar und verständ-

lich sei. Der Begriff der ortsübli-

chen Miete sei aber insoweit 

nicht zu unbestimmt. Hierunter 

könne man die Miete verstehen, 

die aktuell für vergleichbare 

Objekte vereinbart werde. Auch 

sei die Klausel hinsichtlich des 

Maßstabs der neue festzusetzen-

den Miete nicht unklar. Die aus-

drückliche Bezugnahme auf § 

315 BGB habe zur Folge, dass 

der Vermieterin ein Ermessens-

spielraum eröffnet werde, der 

aber durch den Begriff der Bil-

ligkeit begrenzt werde. Der Mie-

ter könne erkennen, dass eine 

von der Vermieterin vorge-

nommene Mietpreisänderung 

nur dann von Mietanpassungs-

klausel gedeckt ist, wenn die 

geänderte Miete einer gerichtli-

chen Überprüfung stand halten 

würde. 

 

Die Klausel benachteilige den 

Mieter auch im Übrigen nicht 

unangemessen, § 307 Abs. 1 

BGB. So sehe die Klausel auch 

die Möglichkeit einer Herabset-

zung der Miete vor und berück-

sichtige damit nicht nur einseitig 

die Interessen der Vermieterin 

an einer Mietpreiserhöhung, 

sondern auch die Interessen des 

Mieters an einer Herabsetzung 

der Miete, wenn es aufgrund der 

allgemeinen Marktentwicklung 

oder infolge sonstiger Umstände 

zu einem Absinken der Miet-

preise gekommen sei. 

 

Unbeachtlich sei schließlich, 

dass die Klausel nicht ausdrück-

lich eine Verpflichtung zur Leis-

tungsbestimmung vorsehe, wenn 

eine Anpassung der Miete (nach 

unten) möglich sei. Soweit eine 

Partei ein Leistungsbestim-

mungsrecht nach § 315 BGB 

habe, sei sie auch verpflichtet, 

die Bestimmung zu treffen, 

wenn die andere Seite ein Inte-

resse an der Vertragsanpassung 

habe. Notfalls sei die Bestim-

mung über ein Gericht zu ver-

anlassen, § 315 Abs. 3 S. 2 

BGB.
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WEG-Recht 
 

Der Anspruch auf Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums ist unverjährbar 
 

  
 

Das Bauordnungsamt monierte 

an einer Dachgeschosswohnung 

den fehlenden zweiten Ret-

tungsweg. Auf Antrag des be-

treffenden Wohnungseigentü-

mers genehmigte die Bauord-

nungsbehörde die Errichtung 

einer Außenspindeltreppe, die 

ein Architekt für dieses Objekt 

geplant hatte. Der betreffende 

Wohnungseigentümer stellte auf 

einer Versammlung den Antrag, 

die Feuertreppe zu errichten. Der 

Antrag wurde abgelehnt. Hier-

gegen wandte sich der Eigentü-

mer mit einer Anfechtungsklage. 

Im Rechtsstreit war vor allem 

die Frage streitig, ob der An-

spruch des Klägers verjährt sei.  

Mit Urteil vom 27.4.2012 erläu-

terte der BGH, warum der An-

spruch auf Beseitigung des 

Baumangels nicht verjähren 

könne und daher der Klage statt-

zugeben sei.  

 

Mit der Errichtung der Feuer-

treppe begehrten die Wohnungs-

eigentümer die Beseitigung eines 

baulichen Mangels an der Im-

mobilie. Die Einhaltung der 

Brandschutzvorschriften ent-

spräche ordnungsgemäßer Ver-

waltung, § 21 Abs. 4 WEG. Sei 

eine Maßnahme im Interesse 

einer ordnungsgemäßen Verwal-

tung notwendig, erfordere diese 

ständig ihre Durchführung. So 

werde der Abschluss notwendi-

ger Versicherungen (§ 21 Abs. 5 

Nr. 3 WEG) nicht etwa dadurch 

entbehrlich, dass solche Versi-

cherungen bisher nicht ausge-

schlossen worden seien. Das 

Gemeinschaftseigentum müsse 

instand gesetzt werden (§ 21 

Abs. 5 Nr. 2 WEG), auch wenn 

die Instandsetzungsbedürftigkeit 

schon länger als drei Jahre an-

dauere. Eine solche gleichsam 

ständig neu entstehende Dauer-

verpflichtung könne nicht ver-

jähren. Dies träfe – ebenso wie 

der unverjährbare Mängelbesei-

tigungsanspruch des Mieters 

(BGH Urteil vom 17.2.2010 – 

VIII ZR 104/09) – auch auf den 

Anspruch des Wohnungseigen-

tümers auf ordnungsmäßige 

Verwaltung zu (V ZR 177/11).

 

 

Reichweite der qua Gemeinschaftsordnung übertragenen Instandsetzungspflichten 

 
Die Instandsetzungspflichten in 

einer Wohnungseigentumsanlage 

sind an sich ganz einfach aufge-

teilt. Die Gemeinschaft setzt die 

Bauteile, die im Gemeinschafts-

eigentum stehen instand, und die 

Sondereigentümer halten ihr 

Sondereigentum instand. Dabei 

bereiten nicht nur ineinander-

greifende Baumängel nicht un-

erhebliche Probleme. Noch 

schwieriger wird es, wenn die 

Gemeinschaftsordnung dem 

einzelnen Sondereigentümer die 

Instandsetzung von Bauteilen 

des Gemeinschaftseigentums 

auferlegt, was nicht selten der 

Fall ist. Mit der Auslegung einer 

solchen Regelung befasste sich 

der BGH im Urteil vom 2.3.2012 

(V ZR 174/11). 

 

Nach der Gemeinschaftsordnung 

der betreffenden Wohnungs-

eigentümergemeinschaft sollte 

der einzelne Sondereigentümer 

unabhängig von der Zuordnung 

zum Sonder- oder Gemein-

schaftseigentum alle im Bereich 

seines Sondereigentums anfal-

lenden Schönheitsreparaturen an 

den Fenstern samt Rahmen 

durchführen. Ferner war dem 

jeweiligen Wohnungseigentümer 

aufgegeben, Glasschäden an 

diesen Fenstern zu beheben und 

die Instandhaltung und Instand-

setzung der Außenfenster samt 

Fensterrahmen und Rollläden 

durchzuführen. Soweit dabei die 

Außenansicht der Wohnanlage 

betroffen sei, sei eine einheitli-

che Ausführung unabdingbar. 

Daher sei die Erneuerung des 

Außenanstrichs der Fenster und 

Rollläden Sache der Gemein-

schaft. 

 

Ein Wohnungseigentümer im 

Dachgeschoss hatte einen Was-

sereinbruch zu beklagen. Er 

beauftragte einen Gutachter mit 

der Ursachenforschung. Der 

Privatgutachter stellte fest, dass 

die gewählte Dachflächenfens-

terkonstruktion für den gegebe-

nen Einsatz ungeignet sei und 

durch eine andere Fensterkons-

truktion zu ersetzen sei. Der 

Wohnungseigentümer stellte 

daraufhin zur nächsten Woh-

nungseigentümerversammlung 

im Jahre 2008 den Antrag, ihm 

die Gutachterkosten zu erstatten 

und ein anderes Fenster einzu-

bauen. Der Antrag wurde abge-

lehnt. Der Wohnungseigentümer 

unternahm hiergegen nichts. 

Zwei Jahre später, 2010 stellte er 

denselben Antrag noch einmal, 

der abermals abgelehnt wurde. 

Hiergegen wandte sich der 
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Wohnungseigentümer nun mit 

gerichtlicher Hilfe und am Ende 

auch mit Erfolg. 

 

Die Richter des V. Zivilsenates 

führten in ihrem Urteil vom 

2.3.12 aus, dass die Bestands-

kraft des Negativbeschlusses aus 

dem Jahre 2008 der Klage nicht 

entgegen stünde. Die unterlasse-

ne Anfechtung eines ablehnen-

den Beschlusses entfalte keine 

Sperrwirkung für inhaltsgleiche 

Anträge. Insoweit konnten sich 

die Karlsruher Bundesrichter den 

bayerischen Kollegen aus Mün-

chen anschließen. Hinsichtlich 

der Frage der Kostentragung 

wurde indessen eine andere Auf-

fassung vertreten. Das Dachflä-

chenfenster stünde zwingend im 

Gemeinschaftseigentum, § 5 

Abs. 2 WEG. Es sei daher Sache 

der Gemeinschaft, den Aus-

tausch durchzuführen und die 

damit verbundenen Kosten zu 

tragen. Durch eine Vereinbarung 

in der Gemeinschaftsordnung 

könne zwar von der gesetzlichen 

Vorgabe abgewichen werden., 

sofern sie eine klare und eindeu-

tige Regelung träfe. Im Zweifel 

bliebe es aber bei der gesetzli-

chen Zuständigkeit (KG ZMR 

2009, 135, AG Hannover ZMR 

2010, 483, AG Pinneberg ZMR 

2005, 157, BayObLG ZMR 

1996, 574). 

 

Die Auslegung der Regelung 

ergäbe, dass den Austausch des 

Fensters nicht dem Einzelnen, 

sondern der Gemeinschaft zu-

gewiesen sei und dies auch un-

abhängig davon, ob es sich um 

einen anfänglichen oder nach-

träglichen Mangel handele. Aus-

drücklich werde nur die „Er-

neuerung des Außenanstrichs“ 

nicht aber die vollständige Er-

neuerung der Fenster geregelt. 

Die erforderliche eindeutige 

Zuweisung auch dieser Aufgabe 

an den einzelnen Wohnungs-

eigentümer lasse sich der Ge-

meinschaftsordnung nicht ent-

nehmen. Zwar belaste die Rege-

lung den einzelnen Wohnungs-

eigentümer auch mit der In-

standhaltung und Instandsetzung  

der Außenfenster samt Fenster-

rahmen. Im gesetzlichen 

Sprachgebrauch umfasse die 

Instandhaltung und Instandset-

zung auch einen Austausch. Die 

erforderliche Auslegung der 

differenzierten Regelung in 

ihrem Gesamtzusammenhang 

spreche aber dafür, dass der 

Begriff der Instandhaltung und 

Instandsetzung enger gemeint sei 

und nicht die vollständige Er-

neuerung, sondern nur die übli-

che Pflege, die Wartung und die 

Reparatur der vorhandenen 

Fenster erfasse. Andernfalls 

hätte man die gesamte Instand-

haltungslast dem Eigentümer 

übertragen können und nur ein-

zelne Bereiche ausnehmen kön-

nen. Auch spreche hierfür, dass 

der Austausch die Außenansicht 

mindestens genauso tangiere wie 

ein Außenanstrich, der aus die-

sem Grunde der Gemeinschaft 

vorbehalten sei. 

 

 

Beschluss zum Räumen und Streuen im Wechsel der Eigentümer ist nichtig 

 
Ein Wohnungseigentümer einer 

im Hochschwarzwald gelegenen 

Gemeinschaftswohnanlage hatte 

offenbar das nicht geringfügige 

Räumen und Streuen im Winter 

satt und beantragte auf einer 

Wohnungseigentümerversamm-

lung im Oktober 2009, die 

Arbeiten für Räumen und Streu-

en sollten an eine Fachfirma 

vergeben werden. Der Antrag 

wurde mehrheitlich abgelehnt. 

Der Wohnungseigentümer focht 

den Beschluss an und gewann 

schließlich vor dem BGH mit 

Urteil vom 9.3.2012 (V ZR 

161/11). 

 

Die Richter führten in ihrem 

Urteil aus, dass es letztlich dahin 

stehen könne, ob bisher das 

Räumen und Streuen aufgrund 

einer unverbindlichen Absprache 

der Wohnungseigentümer unter-

einander oder aufgrund eines 

Beschlusses der Wohnungs-

eigentümerversammlung erfolgt 

sei. Ein entsprechender Be-

schluss sei jedenfalls nichtig. 

Die Wohnungseigentümerver-

sammlung könne nur über 

Gegenstände beschließen, für die 

sie gesetzlich eine Entschei-

dungskompetenz erhalten habe. 

Auch soweit eine Angelegenheit 

gemäß § 15, § 21 oder § 22 

WEG der Regelung durch 

Mehrheitsbeschluss zugänglich 

sei, umfasse dies nicht die Be-

fugnis, dem einzelnen Woh-

nungseigentümer außerhalb der 

gemeinschaftlichen Kosten und 

Lasten Leistungspflichten aufzu-

erlegen. Fehle indessen die Be-

schlusskompetenz, sei ein den-

noch gefasster Beschluss nicht 

nur anfechtbar, sondern nichtig 

(BGH Beschluss vom 20.9.2000, 

V ZB 58/99, sog. „Jahrhundert-

entscheidung“). 

 

Die Wohnungseigentümer könn-

ten daher nicht zu einer turnus-

mäßigen Übernahme der Räum- 

und Streupflicht durch Mehr-

heitsbeschluss verpflichtet wer-

den. Die Kompetenz in § 21 

Abs. 5 Nr. 1 WEG eine Haus-

ordnung zu erlassen, umfasse 

nicht die Kompetenz, Räum- und 

Streupflichten zu regeln.  

 

Soweit die Regelung sich auf die 

Erfüllung der Pflichten auf öf-

fentlichen Gehwegen erstrecke, 

diene dies nicht dem Zweck 

einer Hausordnung, weil die 

Pflicht insoweit nicht auf das 

Gemeinschaftseigentum bezogen 

http://www.bundesgerichtshof.de/
http://www.bundesgerichtshof.de/
Schultze
Kommentar zu Text
(2) Teile des Gebäudes, die für dessen Bestand oder Sicherheit erforderlich sind, sowieAnlagen und Einrichtungen, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Wohnungseigentümerdienen, sind nicht Gegenstand des Sondereigentums, selbst wenn sie sich im Bereich derim Sondereigentum stehenden Räume befinden.

Schultze
Kommentar zu Text
(5) Zu einer ordnungsmäßigen, dem Interesse der Gesamtheit der Wohnungseigentümerentsprechenden Verwaltung gehört insbesondere:1. die Aufstellung einer Hausordnung;

Schultze
Kommentar zu Text
§ 15 Gebrauchsregelung(1) Die Wohnungseigentümer können den Gebrauch des Sondereigentums und desgemeinschaftlichen Eigentums durch Vereinbarung regeln.(2) Soweit nicht eine Vereinbarung nach Absatz 1 entgegensteht, können dieWohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit einen der Beschaffenheit der im Sondereigentumstehenden Gebäudeteile und des gemeinschaftlichen Eigentums entsprechendenordnungsmäßigen Gebrauch beschließen.(3) Jeder Wohnungseigentümer kann einen Gebrauch der im Sondereigentum stehendenGebäudeteile und des gemeinschaftlichen Eigentums verlangen, der dem Gesetz, denVereinbarungen und Beschlüssen und, soweit sich die Regelung hieraus nicht ergibt, demInteresse der Gesamtheit der Wohnungseigentümer nach billigem Ermessen entspricht.



 
 

33  

sei. Sie sei vielmehr aufgrund 

von öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften von der Wohnungs-

eigentümergemeinschaft zu er-

füllen. Soweit sich die Regelung 

auf die Flächen des Gemein-

schaftseigentums bezöge, also 

eigene Wege beträfe, gehe sie 

über eine Regelung des Zusam-

menlebens der Wohnungseigen-

tümer hinaus, weil sie auch die 

Verkehrssicherung zugunsten 

Dritter, etwa Besucher beträfe. 

Unzutreffend seien insoweit die 

Erwägungen des OLG Stuttgart 

(NJW-RR 1987,976), wonach 

die Hausordnung insoweit keine 

neuen Handlungspflichten auf-

erlegen würde, weil die Eigen-

tümer ohnehin verkehrssiche-

rungspflichtig seien. Denn die 

Verkehrssicherungspflicht habe 

nicht der einzelne Eigentümer, 

sondern der teilrechtsfähige 

Verband sicher zu stellen. 

 

Da ein hierauf gerichteter Be-

schluss jedenfalls nichtig sei, 

habe die Verkehrssicherung in 

der Gemeinschaft noch keine 

Regelung erfahren. Es entsprä-

che somit ordnungsgemäßer 

Verwaltung, die Erfüllung der 

Räum- und Streupflicht sicher zu 

stellen. Da dies durch die Ver-

gabe an einen Dritten erfolgen 

könne, hätte die Gemeinschaft 

den Beschlussantrag des klagen-

den Wohnungseigentümers an-

nehmen müssen. Die gerichtli-

che Verpflichtung der übrigen 

Gemeinschafter durch die Vorin-

stanz sei daher zu Recht erfolgt.

 

 

Zur Nichtigkeit wegen doppelter Beschlussfassung 

 
Die Gemeinschafter fassten 2008 

einen Beschluss über die Jahres-

abrechnung 2007. Die Einzelab-

rechnungen enthielten unter der 

Bezeichnung „Abrechnung 

2006“ den Ausweis der Rück-

stände aus dem Jahr 2006. Die 

Abrechnung wurde nicht ange-

fochten. Zwei Eigentümer, die 

im Mai 2006 eine Wohnung 

gekauft hatten, verweigerten die 

Zahlung des ausgewiesenen 

Rückstandes aus der Abrech-

nung für das Jahr 2006. Hierin 

enthalten seien Vorauszahlun-

gen, die sie als Käufer nicht zu 

tragen hätten. Die Gemeinschaft 

klagte. Das Berufungsgericht 

vertrat die Auffassung, dass die 

Ausweisung des offenen Forde-

rungen aus dem Jahre 2006 

rechtlich insoweit tatsächlich 

unrichtig war, mangels Anfech-

tung nun aber von den Woh-

nungseigentümern zu bezahlen 

sei. 

 

Der BGH sah dies im Urteil vom 

9.3.2012 anders. Die Einstellung 

des Vorjahressaldos in die Ab-

rechnung stehe nicht bloß einem 

Abrechnungsfehler gleich, der 

mit dem Beschluss in Bestands-

kraft erwachse. Der Beschluss 

sei vielmehr insoweit nichtig, 

weil die Gemeinschaft für eine 

derartige Beschlussfassung keine 

Kompetenz habe (BGH Be-

schluss vom 20.9.2000, V ZB 

58/99 – Jahrhundertentschei-

dung). Soweit der Beschluss die 

Wohnungseigentümer verpflich-

te, rückständige Beiträge zu 

zahlen, die vor ihrem Eigen-

tumserwerb fällig geworden und 

daher vom Voreigentümer zu 

tragen seien, folge dies daraus, 

dass den Beklagten andernfalls 

eine nicht bestehende Erwerber-

haftung auferlegt würde. Der 

Senat habe bereits entscheiden, 

dass die Haftung eines Woh-

nungseigentümers für die Rück-

stände seines Rechtsvorgängers 

nur durch Vereinbarung (Ge-

meinschaftsordnung), nicht aber 

durch Beschluss auferlegt wer-

den könne (BGHZ 142, 290).  

 

Nichts anderes gelte für die spä-

ter fällig gewordenen Beiträge, 

die die Wohnungseigentümer 

ohnehin zu tragen hätten. Solche 

Rückstände hätten ihre Grundla-

ge entweder in dem Wirtschafts-

plan 2006 hinsichtlich der Vor-

schüsse oder in der Jahresab-

rechnung 2006 (Abrechnungs-

spitze). Eine erneute Beschluss-

fassung über sie im Rahmen der 

Jahresabrechnung 2007 bedeute-

te deshalb die Neubegründung 

einer bestehenden Schuld durch 

Mehrheitsbeschluss. Dies sei 

schon deshalb nicht möglich, 

weil die Gemeinschafter andern-

falls die Vorschriften über die 

Verjährung durch Mehrheitsbe-

schluss faktisch außer Kraft 

setzen könnten. Hierzu fehle 

ihnen indessen die Beschluss-

kompetenz (V ZR 147/11). 

 

 

Keine Stimmrechtsmehrung durch weitere Aufteilung nach WEG 

 
Eine Wohnungseigentümerge-

meinschaft in Hannover verfügte 

über ein Vorder- und ein Hinter-

haus. Das Vorderhaus bestand 

aus 11 Einheiten und das Hinter-

haus bildete die Einheit Nr. 12. 

Im Jahre 2009 teilte die Eigen-

tümerin des Hinterhauses ihre 

Immobilie ihrerseits nach WEG 

in 9 Einheiten auf, ohne die 

Eigentümer am Vorderhaus hie-

ran rechtlich zu beteiligen.  

http://www.bundesgerichtshof.de/
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Die Gemeinschaftsordnung der 

Gemeinschaft sah für Abstim-

mungen das Kopfprinzip vor. 

Die Eigentümerin des Hinter-

hauses begann ihre Einheiten zu 

veräußern, wobei ein Streit mit 

den Eigentümern des Vorder-

hauses darüber entbrannte, ob 

diese neuen Gemeinschafter über 

ein eigenes Stimmrecht verfüg-

ten oder alle Eigentümer des 

Hinterhauses nur eine Stimme 

gemeinsam besäßen. Der Streit 

mündete schließlich in einer 

Feststellungsklage, die vor dem 

BGH nun ihr Ende fand.  

Der WEG-Rechtssenat führte im 

Urteil vom 27.4.2012 aus, dass 

bereits höchstrichterlich ent-

schieden sei, dass eine nachträg-

liche Aufteilung und Veräuße-

rung eines Wohnungseigentums-

rechts ohne Mitwirkung der 

übrigen Eigentümer unter der 

Geltung des Kopf- oder des Ob-

jektstimmrechts nicht zu einer 

Vermehrung der Stimmrechte 

führe (BGHZ 73, 150, BGHZ 

160, 354). Richtig sei, dass bei 

der Geltung des Kopfstimm-

rechts eine nachträgliche Ver-

mehrung der Stimmrechte eintre-

ten könne, wenn ein Eigentümer 

mehrere Einheiten besäße und 

diese dann sukzessive veräußere. 

Auf die spätere Schaffung neuer 

Einheiten ohne Mitwirkung der 

übrigen Eigentümer sei dieser 

Sachverhalt indes nicht über-

tragbar. Maßgeblich anders sei 

nämlich, dass bei dieser Konstel-

lation die Vermehrung der 

Stimmrechte bereits in der Tei-

lungserklärung angelegt und 

damit vorhersehbar sei (V ZR 

211/11).

 

 

Rechtsfragen der Bevollmächtigung bei Wohnungseigentümerversammlungen 

 
Dem V. Zivilsenat wurden zwei 

Fragen zur Entscheidung in Be-

zug auf die Bevollmächtigung 

von Wohnungseigentümern bei 

einer WEG-Versammlung zur 

Entscheidung vorgelegt. Dabei 

handelte es sich um eine Woh-

nungserbbaurechtsanlage. Diese 

folgt grundsätzlich den Regelun-

gen des Wohnungseigentums-

rechts, § 30 WEG. Der Unter-

schied besteht nur darin, dass die 

„Wohnungseigentümer“ (Woh-

nungserbbauberechtigte) nicht 

Eigentum, sondern nur ein Erb-

baurecht (umgangssprachlich 

Erbpacht) erwerben. 

 

Zum einen beinhaltete die Ge-

meinschaftsordnung eine soge-

nannte qualifizierte Protokollie-

rungsklausel. Sie sah vor, dass 

ein gefasster Beschluss nicht 

schon mit der Verkündung, son-

dern erst mit Verkündung und 

Protokollierung wirksam wird. 

Ferner war geregelt, dass die 

korrekte Erstellung der Ver-

sammlungsniederschrift erfor-

derte, dass sie vom Verwalter 

unterschrieben und durch zwei 

Wohnungseigentümern gegen-

gezeichnet wird. Das war hin-

sichtlich einer Niederschrift 

nicht der Fall. Die Beiratsvorsit-

zende allein hatte ein Protokoll 

unterzeichnet und dies wurde 

von ihr auch für ausreichend 

erachtet, da sie Geschäftsführe-

rin einer Gesellschaft sei, die 

mehrere Wohnungen besäße. 

Ferner sei sie für die Eigentü-

merversammlung von mehreren 

Wohnungseigentümern bevoll-

mächtigt worden. 

 

Der BGH verwarf diese Argu-

mentation als unzutreffend. Er 

führte im Urteil vom 30.3.2012 

aus, dass die Unterzeichnung 

durch zwei Wohnungseigentü-

mern sicher stellen solle, dass 

zwei Personen unabhängig von-

einander das Protokoll auf Rich-

tigkeit überprüften. Würde hier-

für der eine dem anderen Voll-

macht erteilen können, sei das 

„Vier-Augen-Prinzip“ verletzt, 

so dass keine formal korrekte 

Protokollierung vorläge. 

 

Den umgekehrten Fall der Be-

vollmächtigung erachteten die 

fünf Bundesrichter indessen für 

zulässig. In Streit war nämlich 

auch die Zulässigkeit der Be-

vollmächtigung an mehrere Per-

sonen. Mehrere Wohnungseigen-

tümer hatten nicht nur der Bei-

ratsvorsitzenden, sondern dieser 

und einem weiteren Mitglied des 

Beirats Vollmacht erteilt. Der 

BGH sah hierin kein rechtliches 

Problem. Die Bevollmächtigung 

der Ausübung des Stimmrechts 

für Wohnungseigentümerver-

sammlungen folge den allgemei-

nen Regelungen der §§ 164 ff 

BGB. Dabei sei es auch möglich, 

Gesamtvollmacht an mehrere 

Personen zu erteilen, die dann 

das Stimmrecht gemeinsam und 

einheitlich ausüben könnten. (V 

ZR 178/11). 

 

 

Bestimmtheit des Vorbehalts der Einräumung von Sondernutzungsflächen 

 

Mit Urteil vom 20.1.2012 hat der 

BGH nochmals festgehalten, 

dass ein Vorbehalt des teilenden 

Eigentümers zur Einräumung 

von Sondernutzungsflächen dem 

sachenrechtlichen Bestimmt-

heitsgebot entsprechen muss. Im 

zugrundeliegenden Fall sollte 

der Bauträger den Eigentümern 

http://www.bundesgerichtshof.de/
http://www.bundesgerichtshof.de/
http://www.bundesgerichtshof.de/
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(1) Steht ein Erbbaurecht mehreren gemeinschaftlich nach Bruchteilen zu, so könnendie Anteile in der Weise beschränkt werden, daß jedem der Mitberechtigten dasSondereigentum an einer bestimmten Wohnung oder an nicht zu Wohnzwecken dienendenbestimmten Räumen in einem auf Grund des Erbbaurechts errichteten oder zu errichtendenGebäude eingeräumt wird (Wohnungserbbaurecht, Teilerbbaurecht).(2) Ein Erbbauberechtigter kann das Erbbaurecht in entsprechender Anwendung des § 8teilen.(3) Für jeden Anteil wird von Amts wegen ein besonderes Erbbaugrundbuchblattangelegt (Wohnungserbbaugrundbuch, Teilerbbaugrundbuch). Im übrigen gelten für dasWohnungserbbaurecht (Teilerbbaurecht) die Vorschriften über das Wohnungseigentum(Teileigentum) entsprechend.
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im Erdgeschoss Sondernut-

zungsflächen am Garten einräu-

men können, damit diese Terras-

sen errichten könnten. Der Vor-

behalt war unwirksam, weil er 

weder Anzahl, noch Größe oder 

Lage der zukünftigen Terrassen 

berücksichtigte (V ZR 125/11) 

 
 

 

Baurecht  
Rechnungsbegleichung stellt keine Schuldübernahme dar 

 

 
 

Im Jahre 2007 erhielt der Auf-

tragnehmer mündlich einen Auf-

trag für Durchführung verschie-

dener Elektroinstallationsarbei-

ten an einem Wohn- und Ge-

schäftshaus. Die Immobilie 

stand im Eigentum eines Ehe-

paares, das zugleich eine Firma 

S-GmbH in dem betreffenden 

Haus betrieb. Die Auftragneh-

merin legte eine erste Ab-

schlagsrechnung an den Ehe-

mann, von dem sie den Auftrag 

erhalten hatte. Ein mit der Orga-

nisation der Sanierung der Im-

mobilie betrautes Planungsbüro 

sandte die Rechnung an die Auf-

tragnehmerin zurück und bat um 

Änderung des Rechnungsemp-

fängers. Rechnungsempfänger 

solle nicht der Ehemann persön-

lich, sondern die S-GmbH sein. 

Dem kam die Auftragnehmerin 

nach. Auch die nächste Ab-

schlagsrechnung wurde auf die 

S-GmbH gelegt und von dieser 

bezahlt. Die Schlussrechnung 

über gut 48.000 € bezahlte hin-

gegen die S-GmbH nicht. Ob die 

Beauftragung im eigenen Namen 

oder im Namen der S-GmbH 

durch den Ehemann erfolgte, 

wurde zwischen den Parteien 

streitig. 

Die Auftragnehmerin klagte 

daraufhin gegen den Ehemann 

und verlor vor dem Landgericht 

und dem Oberlandesgericht. Das 

Oberlandesgericht Stuttgart ver-

trat die Auffassung, dass die S-

GmbH passivlegitimiert sei und 

nicht der verklagte Ehemann. 

Durch die Rechnungsumschrei-

bung und die Bezahlung sei eine 

Schuldübernahme nach § 414 

BGB vereinbart worden.  

 

Der BGH sah dies anders. An 

die Auslegung, eine Erklärung 

beinhalte eine Schuldübernahme, 

seien hohe Anforderungen zu 

stellen, da für den Gläubiger 

hiermit regelmäßig nachteilige 

Folgen verbunden seien. Ein 

Schluss auf den Entlassungswil-

len des Gläubigers sei nur unter 

Berücksichtigung der gesamten 

Umstände, insbesondere der 

wirtschaftlichen Interessen der 

Parteien und des Zwecks der 

Vereinbarung zulässig. Diese 

Grundsätze seien vom Beru-

fungsgericht nicht beachtet wor-

den. Es habe eine umfassende 

Abwägung aller Umstände des 

Falles unterlassen und verstoße 

damit gegen den Grundsatz der 

beiderseits interessengerechten 

Auslegung. 

 

Das Berufungsgericht habe ent-

scheidend darauf abgestellt, dass 

die erste Abschlagsrechnung auf 

die S-GmbH umgeschrieben 

wurde und die weiteren Rech-

nungen von vorneherein auf 

diese adressiert waren. Dieser 

Umstand sei indessen angesichts 

der engen Verflechtung zwi-

schen dem Beklagten und seiner 

Ehefrau einerseits und der S-

GmbH anderseits wenig aussa-

gekräftig. Die Gründe für eine 

Umadressierung können vielfäl-

tig sein. Sie sage noch nichts 

über eine Schuldübernahme aus. 

Dass die Auftragnehmerin 2009 

die Rechtsansicht äußerte, den 

mündlichen Vertrag mit der S-

GmbH geschlossen zu haben, sei 

nur ein schwaches Indiz für die 

Frage, wer im Mai 2007 tatsäch-

lich ihr Vertragspartner wurde.  

 

Ferner habe das Berufungsge-

richt nicht gewürdigt, dass der 

Ehemann im Rahmen eines Si-

cherungsverlangens der Auf-

tragnehmerin sich nicht darauf 

berufen habe, nicht Vertrags-

partner zu sein, sondern nur 

ausgeführt habe, dass die Forde-

rung überzogen sei. Erstmals im 

Prozess habe er behauptet, nicht 

er, sondern die S-GmbH sei 

Vertragspartnerin. 

 

Der BGH hob das Urteil auf und 

verwies die Sache zur erneuten 

Entscheidung an einen anderen 

Senat beim OLG Stuttgart. Dort 

wird nun unter Beachtung dieser 

Auslegungsgrundsätze erneut zu 

entscheiden sein, Urteil vom 

12.4.2012 (VII ZR 13/11). 
 

 

 

 

 

http://www.bundesgerichtshof.de/
http://www.bundesgerichtshof.de/
Schultze
Kommentar zu Text
Eine Schuld kann von einem Dritten durch Vertrag mit dem Gläubiger in der Weise übernommen werden, dassder Dritte an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt.
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Veranstaltungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potsdamer Verwaltertrag des BVI 
 
am 3.9.2012 in Potsdam 

 
Tagungsprogramm 
 
9.00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer – Besuch der Fachausstellung 
09.30 Uhr Eröffnung der Veranstaltung und Begrüßung der Teilnehmer 
 
Moderation: Thorsten Woldenga 

 
09.45 Uhr Ordnungsmäßige Beschluss-Sammlung – Wie gehe ich mit Besonderheiten um? 
Dr. Oliver Elzer, Richter am Kammergericht in Berlin 
 
10.30 Uhr Effiziente Balkonsanierung nach Maß, Dipl.-Ing. (FH) Thomas Wenzel, WestWood Kunststofftechnik GmbH 
 
10.50 Uhr Fünf Jahre WEG-Rechtsprechung durch den BGH – welche Entscheidungen muss ich für meine Praxis 
kennen? – Teil I, Prof. Dr. Florian Jacoby, Universität Bielefeld 
 
11.20 Uhr Kaffeepause mit Besuch der Fachausstellung 
 
11.50 Uhr Fünf Jahre WEG-Rechtsprechung durch den BGH – welche Entscheidungen muss ich für meine Praxis 
kennen? – Teil II, Prof. Dr. Florian Jacoby, Universität Bielefeld 

 
12.40 Uhr Die Heizkostenabrechnung ist ein Standardgeschäft, aber es gibt Ausnahmen 
Ralf Prokoph, ista Deutschland GmbH, NL Potsdam 
 
13.00 Uhr Mit Mnemotechnik zum Spitzengedächtnis, Laila Matejka, Villa Intelligentia 
 
13.30 Uhr Mittagspause mit Besuch der Fachausstellung 
 
14.15 Uhr Ladungsformalitäten - Wann ist es zu viel, wann zu wenig?,Dr. Andreas Ott, MÜLLER RADACK Rechts-
anwälte Notare 
 
15.00 Uhr In welchen Fällen kann ich § 16 Absatz 4 WEG (noch) anwenden?, Prof. Dr. Martin Häublein, Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck 

 
15.45 Uhr Kaffeepause mit Besuch der Fachausstellung 
 
16.15 Uhr Aktuelle WEG- und Mietrechtsprechung, Dr. Olaf Riecke, Richter am Amtsgericht Hamburg-Blankenese 
 
17.00 Uhr Podiumsdiskussion, Moderation: Michael Bachmann 
 
17.15 Uhr Veranstaltungsende 

 
Datum: 3.9.12,  

Zeit: 9.30 Uhr bis 17.15 Uhr 
Ort: Kongresshotel am Templiner See, Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam 

 

 

Minol – Fachtagung 2012 
 
am 26.9.2012, Villa Ida, Leipzig 

 

 

Vorankündigung: 

 

Referent: Heinz G. Schultze: 

 
Zuständigkeits- und Kostenverteilungsprobleme bei anfängli-

chen, nachträglichen und bauteilübergreifenden Bauschäden 

an der WEG-Immobilie 

 

AGB-rechtliche Gestaltungsgrenzen in Gewerberaummietver-

trägen 

 
Weitere Themen der Fachtagung werden in der nächsten Ausgabe der ZIV bekannt gegeben. 
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Verzugszinssätze 
 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

 
Zeitraum  Basis-

zinssatz 

% 

Verzugs-

zinssatz 

% 

Entgelt ohne 

Verbrau-

cherbeteili-

gung % 

Zeitraum Basiszins-

satz % 

Ver-

zugs-

zins-

satz % 

Entgelt ohne 

Verbrau-

cherbeteili-

gung % 

1.1. bis 30.6.2002  2,57  7,57  10,57   1.7. bis 31.12.2007 3,19 8,19 11,19 

1.7. bis 31.12.2002  2,47  7,47   10,47   1.1. bis 30.6.2008 3,32 8,32 11,32 

1.1. bis 30.6.2003  1,97  6,97   9,97   1.7. bis 31.12.2008 3,19 8,19 11,19 

1.7. bis 31.12.2003  1,22  6,22   9,22   1.1. bis 30.6.2009 1,62 6,62 9,62 

1.1. bis 30.6.2004  1,14  6,14   9,14   1.7. bis 31.12.2009 0,12 5,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2004  1,13  6,13   9,13   1.1. bis 30.6.2010 0,12 5,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2005  1,21  6,21  9,21   1.7. bis 31.12.2010 0,12 5,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2005  1,17  6,17   9,17   1.1. bis 30.6.2011 0,12 5,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2006  1,37 6,37 9,37 1.7. bis 31.12.2011 0,37 5,37 8,37 

1.7. bis 31.12.2006 1,95 6,95 9,95 1.1. bis 30.6.2012 0,12 5,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2007 2,7 7,7 10,7 1.7. bis 31.12.2012 0,12 5,12 8,12 

 

 

Der Gläubiger kann nach dem 

Eintritt der Fälligkeit seines 

Anspruchs den Schuldner durch 

eine Mahnung in Verzug setzen 

(§ 286 Abs. 1 S. 1 BGB). Der 

Mahnung gleichgestellt sind die 

Klageerhebung sowie der Mahn-

bescheid (§ 286 Abs. 1 S. 2 

BGB).  

 

Einer Mahnung bedarf es nicht, 

wenn für die Leistung eine Zeit 

nach dem Kalender bestimmt ist, 

die Leistung an ein vorausge-

hendes Ereignis anknüpft, der 

Schuldner die Leistung verwei-

gert oder besondere Gründe den 

sofortigen Eintritt des Verzugs 

rechtfertigen (§ 286 Abs. 2 

BGB).  

 

Bei Entgeltforderungen tritt Ver-

zug spätestens 30 Tage nach 

Fälligkeit und Zugang einer 

Rechnung ein; dies gilt gegen-

über einem Schuldner, der Ver-

braucher ist, allerdings nur, 

wenn hierauf in der Rechnung 

besonders   hingewiesen wurde, 

(§ 286 Abs. 3 S. 1 BGB).  

 

Im Streitfall muss allerdings der 

Gläubiger den Zugang der 

Rechnung (nötigenfalls auch den 

darauf enthaltenen Verbraucher-

hinweis) bzw. den Zugang der 

Mahnung beweisen.  

 

Während des Verzugs ist eine 

Geldschuld zu verzinsen (§ 288 

Abs. 1 S. 1 BGB). Der Verzugs-

zinssatz beträgt für das Jahr fünf 

Prozentpunkte bzw. für Rechts-

geschäfte, an denen Verbraucher 

nicht beteiligt sind, acht Pro-

zentpunkte (nur bei Entgelten) 

über dem Basiszinssatz (§ 288 

Abs. 1 S. 2 bzw. Abs. 2 BGB).  

 

Der Basiszinssatz verändert sich 

zum 1. Januar und 1. Juli eines 

jeden Jahres um die Prozent-

punkte, um welche die Bezugs-

größe seit der letzten Verände-

rung des Basiszinssatzes gestie-

gen oder gefallen ist. Bezugs-

größe ist der Zinssatz für die 

jüngste Hauptrefinanzierungs-

operation der Europäischen Zen-

tralbank vor dem ersten Ka-

lendertag des betreffenden Halb-

jahres (§ 247 Abs. 1 S. 2, 3 

BGB).
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